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Bedingungen Kanadierausleihe (Stand 23.01.2023)

Dem Schullandheim Haus Lankau stehen zurzeit sechs Vierer-Kanadier zur Verfügung.

1.	 Grundlage der Nutzung ist die Sportbootvermietungsverordnung, die im Schullandheim einzusehen ist.  
Sie verpflichten sich, sich mit der Sportbootvermietungsverordnung vertraut zu machen und die Regeln  
zu befolgen.

2.	 Die Nutzung der Kanadier ist unentgeltlich.

3.	 Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

4.	 Für die Nutzung sind entsprechende Bescheinigungen erforderlich:

•	Schulen: Die jeweilige Schulbehörde des entsendenden Bundeslandes regelt die Voraussetzungen und 
gibt vor, welche Bescheinigungen erforderlich sind. Für Hamburger Lehrer:innen sind die Voraussetzungen 
für den Kanu-Unterricht in den Grundsätzen zur Sicherheit im Schulsport vom 1.8.2007 geregelt.

•	Gruppen: Es muss entweder eine sportartspezifische C-Lizenz des DOSB (C-Trainer DKV) oder der  
Kanuguide vom BVK (Bundesverband Kanutouristik) vorliegen.

•	Familien, Einzelpersonen: Es muss mindestens der EPP2 (Europäische Paddel-Pass Deutschland –  
Stufe 2: Fahren mit dem Fluss) des DKV vorliegen.

5.	 Bei unserem Gewässer handelt es sich um eine Bundeswasserstraße (Binnenschifffahrtsstraße), auf der 
Berufsschifffahrt verkehrt. Dies ist mit besonderen Gefahren verbunden. Sie sind dafür verantwortlich,  
sich vor der Nutzung mit den besonderen Bedingungen des Gewässers auseinanderzusetzen und vertraut 
zu machen, insbesondere mit der Binnenschifffahrtsstraßenordnung und der Sportbootvermietungsver-
ordnung (beides liegt im Schullandheim aus und kann auch auf der Homepage des Schullandheims ein
gesehen werden). Sie müssen die wesentlichen Verkehrszeichen und Verkehrsregeln kennen.

6.	 Das Gewässer ist nicht für das Paddeln mit völligen Anfängern geeignet! Der/die Nutzer:in stellt sicher, dass 
alle Mannschaften in der Lage sind, das Boot zu steuern und ausreichend Vortrieb zu erzeugen, damit es 
jederzeit manövrierfähig ist.

7.	 Das selbstständige Führen eines Bootes ist Kindern unter 12 Jahren nicht erlaubt.

8.	 Im Boot und am Steg sind grundsätzlich Schwimmwesten zu tragen.

9.	 Nur Personen, die sichere Schwimmer:innen sind, dürfen die Boote nutzen. Dies wird in der Regel durch 
den Deutschen Schwimmpass in Bronze nachgewiesen. Die höchste Niveaustufe, Niveaustufe 4 des Schul-
schwimmpasses, „Sicheres Schwimmen“, ist als gleichwertig zum Deutschen Schwimmpass in Bronze  
anerkannt und kann diesen als Dokumentation der Schwimmkompetenz einer Schülerin oder eines Schü-
lers ersetzen. Nichtschwimmer gehören nicht ins Boot.

10.	 Sie stellen sicher, dass die maximal erlaubte Anzahl von 4 Personen pro Boot nicht überschritten wird und 
dass die vorgeschriebene Ausrüstung in jedem Boot vorhanden ist:

•	Schallsignalgerät, z. B. Trillerpfeife (bitte aus hygienischen Gründen selbst mitbringen!).

•	Je ein Tampen an Bug und Heck befestigt.

•	Schöpfkelle und Schwämme (liegen im Container).

•	Mindestens Schwimmhilfen für jede Person (s.o.).

•	Paddel für jede Person und ein Ersatzpaddel.

11.	 Bei niedrigen Wassertemperaturen ist das Paddeln gefährlich und Sie müssen gründlich prüfen, ob das 
Können der Gruppe und die Gruppenzusammensetzung das Paddeln zulassen. Bei Wassertemperaturen 
unter 14 Grad Celsius dürfen die Boote nicht genutzt werden.
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12.	 Die Schlüssel zu den Containern der Boote werden vom Hauspersonal ausgegeben. Das Hauspersonal er-
klärt die Handhabung und die Reinigung der Boote an Land und weist Sie auf die ausgehängten Regeln hin.

13.	 Sie informieren sich über die „MarineTraffic“-App (Link befindet sich auf unserer Webseite), ob ein Binnen-
schiff zu erwarten ist. Vor einer Ausfahrt erkundigen Sie sich zusätzlich bei den Betreibern der Donner-
schleuse, Telefon: 04543/1431 (Herr Rubbel und Herr Kotzte), ob, wann und aus welcher Richtung ein 
Binnenschiff zu erwarten ist. Begegnungen mit einem Binnenschiff sollten vermieden werden.

14.	 Die Stege dürfen nur zum Zuwasserlassen und Ein- und Aussteigen genutzt werden. Das dauerhafte Liegen 
der Boote an den Stegen ist verboten.

15.	 Boote und Materialien müssen nach der Nutzung gründlich gereinigt und über die Heimleitung wieder  
abgegeben werden.

16.	 Die Container müssen stets abgeschlossen werden, die Boote dürfen nicht frei zugänglich sein.

Bestätigung (Bitte ausfüllen)

Ich habe die Ausleihbedingungen gelesen, werde die Hinweise befolgen und bestätige, dass die erforderlichen 
Qualifikationen vorliegen.

Ort, Datum ggf. Stempel Unterschrift

Schule/Institution/Gruppe

Name Vorname

Anschrift – Straße Anschrift – PLZ, Ort

Mobil-Telefon E-Mail-Adresse
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